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| Bericht 
der 

Kommiffion für Handel und Gewerbe 

| über 

den Antrag des Abgeordneten von Nichthofen (Natibor) und Genofjen, die Auf: 
jtellung eines Spftems zu Verbefferung der Communications -Linien betreffend, vom 

40, März 1851. (Nr. 156 der Drudjachen.) 

Der der unterzeichneten Kommiffion zur Borberathung übermwiefene 
Antrag ift dahin gerichtet: Die Erwartung augzufprechen, 

daß die Königliche Regierung, gegenüber den mannigfachen, 
mehr oder weniger gerechtfertigten Anfprüden ber ver= 
fehtebenen Landestheile auf Vermehrung und Berbefferung 
der Communteationslinien jeder Art (Eifenbahnen, Waffer- 
ftraßen, Chauffeen) das Syftem entwideln werde, welches 
fie bei Verwendung der zu biefem Zwede alljährlich bereit 
zu ftellenden Staatsmittel zu befolgen gedenft, und fomit 
den Rammern Gelegenheit geben möge, fowohl über bie 
betreffenden BVerbinbungslinten, deren Befchaffenheit und 
Kiptung felbft, ala uber die Reihenfolge ihrer Anfprüche 
auf Berüdfihtigung, mit dev Regierung in Hebereinftim- 
mung zu Tommen. 

Sı den Motiven zu Diefem Antrage ift angeführt, daß die VBor- 
theile eines Iebhaften Verfehrs Allen, welhe fid von den größeren 
Handelötraßen und Pläben dur den Mangel an brauchbaren Ber- 
bindungaftragen abgefchloffen fehen, VBeranlafjung geben, auf Aus- 
führung folder Anlagen zu dringen, und fi nur zu häufig die 
Hoffnung geltend made, daß der BVerfehr nachfolgen werde, wenn 
nur erft die Straße oder Eifenbahn vorhanden jei, — Jede Gegend 
enthalte aber nicht Die Grundbeningungen, auf welden das Auf- 
biühen eiies lebhaften Verkehrs beruhe, noch weniger jeien Diefe 
Grundbeingungen in. gleichem Maße vertheilt, und bebürfe‘ es 
demnach fon in diefer Richtung einer gründlichen Prüfung ber 
erhobenen Anfpräce, wie es denn für die Königliche Regierung von 
hohen Bırtheilen fein werde, eine folce Prüfung unter Beihülfe 
der Kamnern eintreten zu Iaffen, 

Es vird ferner angeführt, daß, wenn c8 Pflicht der Verwaltung 
fei, Nothiände zu befeitigen, felbft mit Aufopferung von Mitteln, 
es ud mdererfeits ala Pflicht erachtet werden mülle, Die Staate- 
einnahmm zu wahren und die Mittel des Staats da zu verwenden, 
wo fie de Revenüien deffelben zu heben vermögen, 

Dre einen Widerjprud) Dagegen macen zu wollen, daß aud) 
nicht vertable Straßen und Shienenwege nad Diftriften hin diri 
girt würden, die beren bebürftig wären, um bem vielleicht auch 
Durch de politifhe Tage des Staats herbeigeführten Gfonomifchen 
Berfallzu entgehen, jet doch auf der anderen Geite die Berld- 
fihtigung folcher Streden unerlaßlig, melde das angelegte Kapital, 
jet ©8 Diveft durch Rentabilität ver Straßen felbft, fet es indirekt 
durch Crhöhung und Erweiterung fteuerpflichtiger Sewerbthätigfeit, 

dem Stante nubbar zu machen verfprächen, Cnplich aber wirb es 
als Pflicht der Verwaltung erachtet, ihre Beihülfe zu Unternehmun- 
gen von Privaten — vielleicht felbft ihre Grinigung — nur 
v“ zu ertheilen, mo diefe Unternehmungen eine Zufunft für fich 

itten. 

Die Antragfteller ftellen demnach die fchließliche Anficht dahin auf : 

4) daß Die Anwendung ver Disponiblen Mittel nur dann am 
zwertmäßigften ftattfinden Tann, wenn diefelben nach einem 
vorher feftgeftellten Syftem der Eifenbahn-, Waffer- und 
Lanpftraßen verwendet werden, fo wiein vorherüber- 
dadter Solgereihe; fie halten eine Vereinbarung 
hierüber mit den Kammern für zweeienfidh und neth- 
wendig; 

2) daß das Anprängen der Bittfieller am Befchaffung von 
Eommunieationsmitteln nur dapurd zu befeitigen ift, daß 
ein folches Spftem feftgeftellt und fomit für jeden Wunfeh 
der Grad der Öewährung, auf welchen er gu hoffen hat, 
im voraus angedentet wird; und | 

3) Daß nur auf diefem Wege der beflagenswerthen Berfehwen- 
dung von Mitteln zur Herftellung von ungwermäßig an- 
gelegten Verbindungslinien Einhalt gethan werden Fönne, 

Die Kommiffion hat bei gründlicyer Erwägung des Antengs 
die wohlmeinende Mbficht der Herren Antragfteller vollfommen an- 
erkannt, einen fpeziellen Plan alfer Communications - Linien aufge 
ftellt zu fehen, um darauf und nach den vorhandenen Mitteln die 
Erweiterung und BVerbefferung der vorhandenen, fo wie bie Be- 
Ihaffung neuer Anlagen zu begründen und folchergeftalt eine fyftema- 
tifche Reihenfolge der in Angriff zu nehmenden Ausführungen feit- 
zuftellen. Sie würde troß des Umfangs einer folchen Arbeit, troß 
der damit verbundenen beveutfamen, mit vielen Koften verfnüpften 
‚Borarbeiten und Brranfehlagungen feinen Anftand genommen haben, 
den gemachten Antrag zu befürworten, wenn fie denfelben in feiner 
praftifchen Beziehung als zwedmäßig und ausführbar hätte erachten 
können, Bon der praftifchen Bedeutung aus tft fie Dagegen zu ber 
Ueberzeugung gelangt, daß ein Erfolg von ber vorgefchlagenen 
Aufftellung nicht nur nicht zu erwarten fe, daß vielmehr die Auf- 
rechthaltung eines derartigen Plans fih als unmöglich herausftellen 
müffe, 

Ne ift in dem Antrage von dreien Communicationswegen, ben 
Eifenbahnen, Wafferftraßen und Chauffeen, die Rebe, 

Sol unter Berkcffichtigung der vorhandenen berartigen Anz 
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Jagen ein vollftäntiger Plan dahin ausgearbeitet werben, welche 
Berbefferungen an den vorhandenen vorzunehmen, welche neue An- 
Jagen zur Ausführung eines erforberlichen Nebes aller drei Com- 
municationgmittel und eines Zufammenhanges derfelben auszufüh- 
zen find, fo wird eö Feines Beweifes bebirfen, daß Diefer Plan zu 
fo bebentfamen Arbeiten führen muß, daß deiien Beendigung eine 
fehr geraume Zeit erfordern würde. Es würde berfelbe fi auf 
bejondere Anfhauungen zu gründen habeng Die gerade jebt umd 
während Der Anfertigung fi als dem Berürfniß entfprechend bar- 
zulegen fiheinen, ohne daß er irgend einen Anhalt dafür bieten 
Tönnte, baß jene Anfchauungen nicht fehon. während ber Anfertigung 
des Plans durd) vorgefommene neue Richtungen der Induftrie und 
des Handels Durchfrenzt würden, und menn man enblid) mit einer 
19 umfaffenden Arbeit unter Mitwirtung und Einverfländniß ber 
Kammern zu Stande gefommen wäre, fo würde Diefe Arbeit einen 
aunbedingten Anhalt zum Berfahren fhon um besmillen nit bieten 
Tonnen, als die wohl nad) Sahren zu beftimmende Ausführung in 
dem Laufe ber Zeit wiederum zu Abweichungen nöthigen würde, Die: 
eben die Zeit felbft mit fich führt. 

Eine Reihenfolge derartiger Ausführungen würde aber nimmer, 
zu verbürgen fein. Dei den Wafferftragen würden vorgefommene 
Zerfiörungen. Durch Naturereigniffe eine Zurüdfchiebung bedingen, 
bei den Eifenhahnen Fönnen neue Anlagen im Auslande cine An- 
näherung der bieffeitigen Eifenftraßen im Intereffe des Berfehrs 
dringend gebieten umd eben. fo die Anlage neuer. Chaufjeen in. 

ı gendere als die projeftirte fet, mie c8 denn für die Gtants-Ber- 
 waltung fehr betenflich erfcheinen dürfte, fich gleichfam die Hände 

gleichem Sntereffe zur unabweisbaren Pflicht machen, und 'es würde 
eine Unterlaffung planmäßiger beftimmter Ausführungen oner eine 
Berzögerung. berfelben, nachdem auf jene Ausführungen, dem feit- 
geftellten Plane gemäß, ficher gerechnet ift, überall Unzufriedenheit 
erregen, ja felbft darauf begründete private Einrihtungen nublos 
‚machen und fo bie Stantsbewohner mit Nactheilen keprohen, 

Ein Eifenbahnneb ift, wenn auch nur als ein vorläufigee, be= 
zeits feftgeftellt, und Deifen Ausführung ift mit Bezug auf bie er- 
forberlichen Mittel noch nicht bewirkt, In Rüdficht auf die Waffer- 
trafen find Die erwinfchten Verbefferungen bereits erwogen und 

. haben gleichfalls wegen Mangels der dazu -erforberlichen Sonde für 
jet in der ganzen als nothmendig erkannten Ausdehnung nicht zur 
Ausführung fonmen fünnen, ’ - 

Sn Betreff der Chanffeen ift mit Ausfchluß Der Prosinzen 
Preußen, Pofen und eines Theild von Pommern das. am-meiften 
Erforberliche gefhehen, und e8 mird in Bezug auf tie Ichteren tie 
Ermittelung der für ven Berfehr am dringenpften fid) Darlegenden 
vesfalliigen Anlagen Feiner Schwierigkeit unterliegen. 

Wenn demnad noch auf eine Reihe von Jahren bie zunächft 
liegenden Erforderniffe rüdffichtlich der Communientionsmittel bereits 
unzweifelhaft feftgeftellt find, fo dürfte 68 überhaupt feinem Beben= 
Ten unterworfen werden, daß fi von Zeit zu Zeit immer bad- 
jenige darlegen werde, was als nädfles und vorgäglides Bebürf- 
nig fi heraugftellt, und wird man zu allen Zeiten Die Berbefferung 
von den borhandenen Mitteln abhängig machen müffen, wenn nicht 
ee gebotene Anlagen außerordentliche Mittel erforder- 

ih maden, 
Wollte man aber den vorgeichlagenen Plan beihließen, fo 

würde man damit gleichzeitig yon allem Vorfchreiten in den bereits 
la nothwendig erkannten Ausführungen füglih abftrahiren müffen, 
am nicht möglicherweife jenem Plane entgegenzutretenz der Beichluß 
zur Anfertigung deffelben würde aber fo viele Anfprüche im Lande 
hervorrufen, daß Die vefinitive Sefftellung, ‚sbgeichen von den be=- 
zeits gemachten Anführungen über die Unmoglichfeit ber Innebal- 
tung derfelben, als eine faft unerreichhare Aufgabe wärne eradhtet 
werden müffen, - 

Die Bevürfuiffe in allen derartigen Beziehungen zu erkennen, 
muß als eine Der Königlichen Staats -Negierung befonvers vblie- 
gende Aufgabe erachtet werden; ihr ftehen Die Desfallfigen Mittel 
im ganzen Umfange zu Oehote, Ihre Sache wird e8 zunächft fein, 
diejenigen Ausführungen nad) Dem Betrage Der zu ihrer Dispofition 
geftellten Mittel anzuorbnen, die als die Dringendften und ziuede- 
mäßigften fich darlegen, und bei größeren Ausführungen Die Des- 
follfigen Borlagen an Die Kammern gelangen zu laffen. Stellen 
Sich zu befonderen Ausführungen anperweit Benürfnifie heraus, fo 

wirb den Kammern, fei e3 durch Petitionen, fel e8 durch Anträge 
ans ihrer Mitte, Gelegenheit gegeben werden, diefe Bebürfniffe zu 
prüfen und erforderlichenfalld wegen der vorzugsweifen Befriedigung 
aus den vorhandenen Mitteln, eventualiter dur; Bewilligung be- 
fonderer Mittel im Einverftändniß mit dev Stants-Regierung den- 
jelben Abhülfe zu verfhaffen, und e8 werden die Berbefferungen 
zefp, Die neuen Anlagen von Communicationswegen immer mit der 
Zeit und ihren Anfprüden Schritt halten, wie benn nicht minder 
die Erforderniffe in den einzelnen Provinzen Durd) die Propinzial- 
Bertretungen werben erfannt und zur Sprache gebradjt werben, / 

In folder Weife wird nad der Anfiht ber Kommiffion den 
wahren und wirkfihen Bedürfniffen des Landes zuverfitlichere 
Befriedigung zu Theil werden, als kurd, die Xufftellung eines in 
feiner Ausführung unficheren, von mannigfachen Ereigniflen abhän- 
gigen und nimmer zu verbürgenden Pland, beffen Anfertigung mit 
jo vielfachen Weiterungen md in Bezug auf die Berürfniffe felbft 
fo widerfprechenden Anfichten zu Fämpfen haben wire, paß feine 
Beendigung fchwerlich zu verbürgen fein Dürfte, 

Das nad) dem Antrage dur die Seftftellung eines derartigen 
Plans zu befeitigende Andrängen um Befhaffung von Communi- 
eationsmitteln würde aber nach der Anfiht der Kommifjton nicht 
vermieden werden, Da durch Denfelben niemals den Bittitellern die 
Meberzeugung würde aufgedrungen werden Fönnen, Daß gerade jener 
Plan das Richtige erfaßt habe, und daß nicht die Rothmendigfeit 
der beantragten andermeiten Communicationgmittel eine weit brin= 

auf lange Zeit hinaus in einer Angelegenheit zu binden, die von 
dem größten Einfluß auf den BVerfehr drs Landes ift, 

Die Anführung in dem Antrage, daß auf dem worgefchlagenen 
Wege nur Der beilagenswerthen Berfhwendung yon Mitteln zur 
Herjtellung von ungwedmäßig angelegten Berbindungslinien Einhalt 
gethan werben Fönne, Tonnte einer weiteren Erörterung feitens ber 
Kommiffien um Deswillen "nicht unterliegen, als jene Anführung 
durch foezielle Angaben nicht unterffüst war. ine Bürgfchaft 
dafür, Daß der Horgefchlägene Weg alle Serthümer vermeiden 
werbe, möchte aber in. beifen Betretung wohl gleihfels nicht zu 
finden fein. 

Rad) Erwägung aller biefer Berhäftniffe Fonnte- demnach) bie 
Kommiffion nicht zu der Meberzeugung gelangen, daß der in ber 
Theorie anfcheinend zwedgemäße Borfhlag in feiner praftifchen 
Bedeutung zur Anwendung fih eigne, es legte fi vielmehr ber- 
felben dar, daß feine Ausführung ftatt des beabfichtigten Vortheils 
mit Nachtheilen verfnüpft fein würde, 

Sie fam demnad) mit überwiegender Mehrheit zu bem Be- 
flug, ver hohen Kammer vorzufchlagen: 

aus. den eniwidelten Gründen über den son 
den Abgeoroneten von Ridhthofen und Genvf- 
fen gefiellten Antrag zur Tagesordnung ührr- 
zugeben. 

Ein im Schoße der Kommiffion vorgefchlagener Antrag, bahin 
gehend : ; 

die bohe Kammer wolle befchließen: 5 
in Erwägung, daß die Kammer die Entwidthing 
eines folhen Syitems vom Stants-Minifkrium 
nicht fordern. FTönne, ftellt fie. es, für fo wün- 

Ihenswerth fie bie Veröffentlichung eines len 
Spflems anerkennen muß, dem Pinifteriun an- 
beim, inwieweit baffelbe fidy jet über biefes 
Syftem zu außern für zweamäßig erachte, geht 
aber im Mebrigen uber den Antrag zur Tages- 
ordnung über, 

fand nur die Unterflüsung von zwei Stimmen und eigret fidh 
demnach nur zur biftorifchen Anführung. 

Berlin, ven 2, Mat 1851. 

Die Kommiffion für Handel und Gewerbe, 

Erbreih (Borfisender). , Steinbed. Trojan, 
(Referent), Baur Anden), Berndt (Ofogan), 
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